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gilnftr. fdjhsctj.

ÏRobernc S(f)locbt|cu^eintic^tun(jett. (Stotiz auS 9tr. 3

ber „3roanglofen Mitteilungen für bie SRitglieber beS

93ereinS beut feget S9afdginenbau'2luftalten" nom 17. geb*

tuar 1908.)
„2Bie roit non fadgoerftänbiger Seite gören, befinben

fid) bie ScglacgthauSeinridjtungen faft aller franjö--
fifd^en Stable, in elfter Sinie diejenigen non ?ßari§, in
einem oeralteten unb ungpgienifdgen 3uftanbe, ber oon
ber 93eoölferung unb ben 93egörben megt unb metjr
al§ unhaltbar empfunben roirb unb feit einigen Qagren
eine 93eroegung in ber greffe unb in öffentlichen 93er'

fannnlungen l>erDor<gerufen îjat. 2lucg in ben @emeinbe=

ratSfipungen roirb biefer ©egenffanb oft erörtert ; oon

Ztoei Stäbten, fpart§ unb ©oropiègne, ift beîannt, bag

5lborbnungen nad) Seutfcglanb jum Stubium ber bor=

tigen ©inricgtungen entfanbt roetben, bie namentlich bie

SdtladgtgauSeinridEungen oon Köln, Süffelborf, granf'
furt, £>öd)fi, Sîainz, Sianr.getm unb Offenbach a. SR.

beefucgten, fie alle nacgagmenSroett fanben unb nament'
lieh bie Offenbarer ©inridgtung als SRobell em*
pfeglen."

Sie Sampf= unb Kältemafcginenanlagen für ben

letztgenannten Scgladjtgof finb geliefert oon ber alt
rennommierten girma 21. 93orfig, Segel (in ber Scgroeiz
oertreten burd) Ingenieur JQ. 2Banget=3ürirf)), n>eld)e

befanntermagen aud) bie DJlafchinenanlage für ben grog*
artigen Schlachthof ber Stabt 93erlin eingerichtet hat-

Raucbablenk-Zugreplierhlappe.
2llS ein getoorragenbeS SRittet gegen fRaucg= unb

fRugbeläftigung foroie als befter 3ugreglet für jebe

geuerungSanlage ift tt>of)l bie überall gefdgügte fRaucg'

ablenf=3ugtegulierflappe etneS Çerbfabrifanten p be*

iradjten. Ser 9lpparat befteht, roie nebenftegenbe Çigur
1 jeigt, auS einer fRaucgrogrbüchfe jur Aufnahme bel
betreffenben Ofen» ober fperbrogreS mit ber unterhalb
bafelbft angebrachten beweglich gelagerten Klappe. 2luS

Çigur 2 ift beutlich zu erfehen, roie ber îlpparat im

tfiÇOU' 2

Scgornfieine eingebaut ift unb roie beffen ÏBirîungS*
roeife oor fid) geht. Sie beroegïiçh penbelnbe Klappe
bient baju, bie im Scgornfieine auffteigenben fRaucggafe
oon ben übrigen ©infirömungen, all roie falte Suft k.
abzulenfen, fo bag bie fRaucgfäulen nicht aufeinanber
flogen unb ber freie 2lbjug nicht gehinbett roerben
fann. @S roirb baher jebermann darüber tlar fein, bag
baburd) ein bauernb guter unb normaler 2lbjug für jebe
geueranlage gergefteüt roerben mug unb bag auch &ei
einem ftänbig normalen 3ug be* üöetbraudg an 93renn=

,=3ettnnfl („3Retfterblatt")

material ein toefentlicf) geringerer ift. @S roäre bager
auch angebracht, bie fRauchablent=3ugregulierflappe nicfjt

nur ba einzufetten, roo Oefen uttb Çerbe feinen befrie'
bigenben ßug haben, fotibern foil aud) fdgon bei 2luf=

fügrung oon tReubauten für bie obern Stocfroerfe in
93erroenbung fommen, bamit berartigen Kalamitäten
im 23orauS oorgebeugt ift. Kaminauffähe fommen burd)
bie 9îaucgablenf=3ugregulierflappe bei freiftehenben
Schornfteinen oollftänbig in SBegfall unb finb, roenn
foldje oorhanben, ju entfernen. 23eim fReinigen beS

ScgornfteinS bilbet bie beroegliihe Klappe nicht baS ge=

ringfte $mbetm§; lägt j. 93. ber Kaminfegrer feinen
Sîugapparat im Scgornftein ginab, fo roeicgt bie Klappe
felbfttätig nach unten auS, unb fegrt fofort nach ifrei=
roerben roieber in igte urfprmtglicge Sage jurücf. Ser
2lpparat ift fdgon gunbertfacg erprobt unb hat überall

ju ben beften SRefullaten geführt.
gabrifationSintereffenten erteilt bereitroiHigft 2lu§=

fünft ba§ 9ßatentbureau fp. 23lum, äßalbmannftrage 10,
3üridg.

Zürcher ®ewerbekimstau$tellung 190$.

9®ie man roeig, foil im Kunftgeroerbemufeum unfrer
Stabt oon Stitte Quni bis SRilte Oft ober eine 3ürcget
@eroerbefunfi*2luSfteEung ftattfinben. 9îur in 3ü"dg
niebergelaffene ©eroerbetreibenbe unb (jtnbuftrieüe roerben
jugelaffen, unb bie fämtlicgen 2lusfteEungSgegenftänbe
müffen auf fantonabjärcherifchem ©ebiete entworfen unb
ausgeführt fein. ®a§ ÜlusftellungSreglement enthält bie

fegr begrügenSroerte 93orfcgrift, bag, ba auf ©igenarbeit
ba§ fpauptgeroicgt gelegt roirb, 2lrbeiten mit 2lnlegnung
an frügere Stilarten nicgt berüdficgtigt roerben. So
roirb bie 2lu§ftellung ein roefentticg moberneS ©epräge
tragen unb bamit eine lebenbige fßropaganba ber ge»

funben, felbftänbig fcgöpferifchsn Seftrebungen auf bem
©ebiete be§ heutigen funflgeroerbticgen SdgaffenS bar=

ftetlen. Ser StufeumSleitung ftegt baS fRedjt ber fßrü=
fung ber ©ntroürfe oon auszufügrenben 2lu§ftellung§=
gegenftänben, foroie ber Ueberroacgung igrer 2lu§fügrung
ju. 2We§ Silettantifcge foH fern gehalten roerben. 3roei
3urp§ roerben in $unftion treten: bie eine roirb als
2Berf=3urt) bie technifcge Qualität unb SluSfügrung ber
2lrbeiten beurteilen, bie zweite bie Seiftungen auf ihren
äftgetifcgen 2Bert gin prüfen; man hofft, eine 9In§agl
erfter 93ertreter be§ mobernen beutfcgen KunfigeroerbeS
für biefe zweite (jurp zu geroinnen, ffmr oorzüglicge
Seiftungen roirb ein Siplom als 2Inerfennung foroogl
ber äftgetifcgen 2lrbeit als ber tedgnifcgen 2lusfügrung
erteilt roetben.

Sie 2lnmelbungen finb in fo beträchtlicher 3agl ein--

gelaufen, bag etwa 30 fRäume in ben Sofalitäten be§
KunftgeroerbemufeumS inftalliert roerben f'önnen. Sabei
roerben biefe fompletten 3üumereinrichtungen, im Sinne
einer einheitlichen, äftgefifd) burcggebilbeten fRaumfunft,
nicgt nur ben befferfituierten Klaffen fRecgnung tragen,
fonbern aud) baS 3i«^ einfachen 2lrbeiter§ roirb
feine 93erüdfichtigung erfahren, in ber richtigen ©rt'enntniS
ber 2Bicf)tigleit eines gübfdgen, rooglgefäEtgen 9BognenS
aucg für bie untern Klaffen. Sag giebei auf bie 23iHig=
feit ein befonberer 2Bert gelegt roirb, oerftegt fi<h oon
felbft; bocg foEen aucg bie gier zur 93erroenbung ge'
iangenben ÜRafcginenmöbel burcgauS auf guten fünftle=
rifdgen ©efdgmad 93ebacgt negmen.

©ine fReige unfrer beften Ulrcgiteften unb Innern
fünftler roerben biefe Qnnenräume fcgaffen; wir nennen
bie Herren fßfleggarb & |>äfeti; 93ifcgoff & Sßeibeli;
Streiff & Sdginbler ; f|3rof. fRittmeper unb ff3rof. SReffer
(SBintertgur), unb nacg igten ©ntroürfen werben bie

JIlnstr. schweiz.

Moderne Schlachthauseinrichtungen. (Notiz aus Nr. 3

der „Zwanglosen Mitteilungen für die Mitglieder des

Vereins deutscher Maschinenbau-Austalten" vom 17. Feb-

ruar 1908.)
„Wie wir von sachverständiger Seite hören, befinden

sich die Schlachthauseinrichtungen fast aller franzö-
fischen Städte, in erster Linie diejenigen von Paris, in
einem veralteten und unhygienischen Zustande, der von
der Bevölkerung und den Behörden mehr und mehr
als unhaltbar empfunden wird und seit einigen Jahren
eine Bewegung in der Presse und in öffentlichen Ver-
sammlungen hervorgerufen hat. Auch in den Gemeinde-

ratssitzungen wird dieser Gegenstand oft erörtert; von
zwei Städten, Paris und Compiàgne, ist bekannt, daß

Abordnungen nach Deutschland zum Studium der dor-

tigen Einrichtungen entsandt werden, die namentlich die

Schlachthauseinrichlungen von Köln, Düsseldorf, Frank-
surt. Höchst, Mainz. Mannheim und Offenbach a. M.
beesuchten, sie alle nachahmenswert fanden und namenl-
lich die Offenbacher Einrichtung als Modell em-
pfehlen."

Die Dampf- und Kältemaschinenanlagen für den

letztgenannten Schlacht hos sind geliefert von der alt
rennommierten Firma A. Borsig, Tegel (in der Schweiz
vertreten durch Ingenieur H. Wanger-Zürich), welche

bekanntermaßen auch die Maschinenanlage für den groß-
artigen Schlachthof der Stadt Berlin eingerichtet hat.

IWchâblenliZiiglîguIlelklaM.
Als ein hervorragendes Mittel gegen Rauch- und

Rußbelästigung sowie als bester Zugregler für jede

Feuerungsanlage ist wohl die überall geschützte Rauch-
ablenk-Zugregulierklappe eines Herdfabrikanten zu be-

trachten. Der Apparat besteht, wie nebenstehende Figur
1 zeigt, aus einer Rauchrohrbüchse zur Aufnahme des

betreffenden Ofen- oder Herdrohres mit der unterhalb
daselbst angebrachten beweglich gelagerten Klappe. Aus
Figur 2 ist deutlich zu ersehen, wie der Apparat im

Figur 2

Schornsteine eingebaut ist und wie dessen Wirkungs-
weise vor sich geht. Die beweglich pendelnde Kloppe
dient dazu, die im Schornsteine aufsteigenden Rauchgase
von den übrigen Einströmungen, als wie kalte Luft ?c.

abzulenken, so daß die Rauchsäulen nicht aufeinander
stoßen und der freie Abzug nicht gehindert werden
kann. Es wird daher jedermann darüber klar sein, daß
dadurch ein dauernd guter und normaler Abzug für jede
Feueranlage hergestellt werden muß und daß auch bei
einem ständig normalen Zug der Verbrauch an Brenn-

.-Zeitung („Meisterblatt")

material ein wesentlich geringerer ist. Es wäre daher
auch angebracht, die Rauchablenk-Zugregulierklappe nicht

nur da einzusetzen, wo Oefen und Herde keinen besrie-

digenden Zug haben, sondern soll auch schon bei Aus-
führung von Neubauten für die obern Stockwerke in
Verwendung kommen, damit derartigen Kalamitäten
im Voraus vorgebeugt ist. Kaminaufsätze kommen durch
die Rauchablenk-Zugregulierklappe bei freistehenden
Schornsteinen vollständig in Wegfall und sind, wenn
solche vorhanden, zu entfernen. Beim Reinigen des

Schornsteins bildet die bewegliche Klappe nicht das ge-

ringste Hindernis; läßt z. B. der Kaminkehrer seinen

Rußapparat im Schornstein hinab, so weicht die Klappe
selbsttätig nach unten aus, und kehrt sofort nach Frei-
werden wieder in ihre ursprüngliche Lage zurück. Der
Apparat ist schon hundertfach erprobt und hat überall
zu den besten Resultaten geführt.

Fabrikationsinteressenten erteilt bereitwilligst Aus-
kunft das Patentbureau H. Blum, Waldmannstraße 10,
Zürich.

Mcher ge«mbeI«»Mau;te»ung isss.
Wie man weiß, soll im Kunstgewerbemuseum unsrer

Stadt von Mitte Juni bis Mitte Oktober eine Zürcher
Gewerbekunst-Ausstellung stattfinden. Nur in Zürich
niedergelassene Gewerbetreibende und Industrielle werden
zugelassen, und die sämtlichen Ausstellungsgegenstände
müssen auf kantonal-zürcherischem Gebiete entworfen und
ausgeführt sein. Das Ausstellungsreglement enthält die
sehr begrüßenswerte Vorschrift, daß, da auf Eigenarbeit
das Hauptgewicht gelegt wird. Arbeiten mit Anlehnung
an frühere Stilarten nicht berücksichtigt werden. So
wird die Ausstellung ein wesentlich modernes Gepräge
tragen und damit eine lebendige Propaganda der ge-
funden, selbständig schöpferischen Bestrebungen auf dem
Gebiete des heutigen kunstgewerblichen Schaffens dar-
stellen. Der Museumsleitung steht das Recht der Prü-
fung der Entwürfe von auszuführenden Ausstellungs-
gegenständen, sowie der Ueberwachung ihrer Ausführung
zu. Alles Dilettantische soll fern gehalten werden. Zwei
Jurys werden in Funktion treten: die eine wird als
Werk-Jury die technische Qualität und Ausführung der
Arbeiten beurteilen, die zweite die Leistungen auf ihren
ästhetischen Wert hin prüfen; man hofft, eine Anzahl
erster Vertreter des modernen deutschen Kunstgewerbes
für diese zweite Jury zu gewinnen. Für vorzügliche
Leistungen wird ein Diplom als Anerkennung sowohl
der ästhetischen Arbeit als der technischen Ausführung
erteilt werden.

Die Anmeldungen sind in so beträchtlicher Zahl ein-
gelaufen, daß etwa 30 Räume in den Lokalitäten des
Kunstgewerbemuseums installiert werden können. Dabei
werden diese kompletten Zimmereinrichtungen, im Sinne
einer einheitlichen, ästhetisch durchgebildeten Raumkunst,
nicht nur den beffersituierten Klaffen Rechnung tragen,
sondern auch das Zimmer des einfachen Arbeiters wird
seine Berücksichtigung erfahren, in der richtigen Erkenntnis
der Wichtigkeit eines hübschen, wohlgefälligen Wohnens
auch für die untern Klassen. Daß hiebei auf die Billig-
keit ein besonderer Wert gelegt wird, versteht sich von
selbst; doch sollen auch die hier zur Verwendung ge-
langenden Maschinenmöbel durchaus auf guten künstle-
rischen Geschmack Bedacht nehmen.

Eine Reihe unsrer besten Architekten und Innen-
künstler werden diese Jnnenräume schaffen; wir nennen
die Herren Pfleghard â Häfeli; Bischoff <à Weideli;
Streifs à Schindler; Prof. Rittmeyer und Prof. Messer
(Winterthur), und nach ihren Entwürfen werden die
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